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(54) Tankcontainer

(57) Die Erfindung betrifft einen Tankcontainer für
die Abgabe von Kraftstoff an Schienenfahrzeuge. Der
Tankcontainer ist als Behelfstankstelle an allen Örtlich-
keiten des Schienennetzes einsetzbar, die mit einem
LKW mit Containerauflieger erreicht werden können.
Durch Fernüberwachung der Füllstandsdaten sowie der

Sicherheitskomponenten, mit denen die Dichtheit der
Vorrichtung überwacht wird, erfüllt der Tankcontainer die
wasserschutzrechtlichen Bestimmungen, ohne dass ein
baurechtlicher Gewässerschutz erforderlich ist und spe-
ziell geschultes Fachpersonal permanent vor Ort einge-
setzt werden muss.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Tankcontainer für
die Abgabe von Kraftstoff an Schienenfahrzeuge. Der
Tankcontainer ist als Behelfstankstelle an allen Örtlich-
keiten des Schienennetzes einsetzbar, die mit einem
LKW mit Containerauflieger erreicht werden können.
Durch Fernüberwachung der Füllstandsdaten sowie der
Sicherheitskomponenten, mit denen die Dichtheit der
Vorrichtung überwacht wird, erfüllt der Tankcontainer die
wasserschutzrechtlichen Bestimmungen, ohne dass
speziell geschultes Fachpersonal permanent vor Ort ein-
gesetzt werden muss.
[0002] Die Deutsche Bahn AG verfügt zur Versorgung
von Schienenfahrzeugen mit Dieselkraftstoff über ein
Netz von Tankanlagen. Während Baumaßnahmen am
Schienennetz, kommt es hin und wieder vor, dass Tank-
anlagen vorübergehend nicht mehr erreichbar sind. Für
die Kunden der nicht verfügbaren Tankanlagen bedeutet
dies ein unverhältnismäßig hoher Aufwand, um die näch-
ste stationäre Tankanlage anzufahren. Ähnliches gilt für
den Zeitraum von Sanierungen oder größeren Umbauten
an den Tankanlagen selbst. Deshalb muss die Betan-
kung der Schienenfahrzeuge in solchen Fällen mittels
Notbetankungen realisiert werden. Bei Notbetankungen
werden die Schienenfahrzeuge durch qualifiziertes Per-
sonal unter Einhaltung der gewässerschutzrelevanten
Gesetze und Bestimmungen mittels transportabler Tank-
anlagen oder direkt aus den Tankkraftwagen betankt.
Dies erfordert einen sehr hohen Aufwand an Personal,
Vorbereitungsarbeiten und immer wieder Unterweisun-
gen der beteiligten Mitarbeiter. Außerdem verbleibt ein
Restrisiko bei der Einhaltung des Gewässerschutzes bei
Selbstbetankungen durch die Kunden.
[0003] Aus diesem Grund ist es wünschenswert, den
Aufwand zur Betankung von Schienenfahrzeugen mithil-
fe flexibel einsetzbarer, ortsungebundener Tankvorrich-
tungen zu reduzieren. Hierbei muss gewährleistet sein,
dass die Vorgaben des Gewässerschutzes auch dann
eingehalten werden, wenn kein speziell geschultes
Fachpersonal die Betankung durchführt. Aus der DE 101
39 353 B4 ist eine ortveränderliche, komplett vorgefer-
tigte Tankanlage für die Abgabe von Kraftstoff bekannt.
Hierbei wird ein Tankcontainer verwendet, der aus einem
in einen ISO-Container integrierten Kraftstoffbehälter be-
steht, der mithilfe einer rundum dicht verschweißten Zwi-
schenwand von einem Betriebsraum abgetrennt ist, wo-
bei die Innenwand des Containers von einer Hülle gebil-
det wird, die zwischen den Außenwänden, der Boden-
wand und Dachwandung einen Überwachungsraum ab-
teilt, der mit einer Leckageschutzeinrichtung verbunden
ist.
[0004] Nachteile dieses Tankcontainers liegen darin,
dass der Tankbehälterbereich nicht zugänglich ist, da
der Leckage-Überwachungsraum nicht ausreichend di-
mensioniert ist, um bei einem Leck im Kraftstoffbehälter-
bereich notfalls einen wesentlichen Teil des Tankinhalts
auffangen zu können. Beim Auftreten einer Leckage am

Tank ist ein Öffnen des Überwachungsraums und somit
ein hoher Aufwand zur Instandsetzung erforderlich.
[0005] Aus der DE 103 52 306 B4 ist ein Container
zum Transportieren eines brennbaren Fluids bekannt,
der mit Seitenwänden, einem Boden, einer Decke, einem
Lagerraum, einem davon mittels einer Trennwand abge-
trennten Betriebsraum, mehreren doppelwandigen
Fluidtanks und mit einem gekapselten Stromaggregat
zur Erzeugung der Energie für den Betriebsraum ausge-
stattet ist. Auch hier treten bei einer Leckage an einem
Tank Probleme auf. Der Überwachungsraum ist zwar von
außen über Seitentüren zugänglich, jedoch können die-
se bei einer Leckage nicht geöffnet werden, ohne dass
Kraftstoff in die Umwelt austritt. Somit ist auch hier ein
hoher Aufwand zur Instandsetzung erforderlich.
[0006] Weiterhin wird bei beiden Tankcontainern nicht
gewährleistet, dass bei Betankungen von Schienenfahr-
zeugen im Gleisbereich die wasserschutzrechtlichen
Vorgaben eingehalten werden. Der Betrieb dieser Tank-
container ist somit nur dort möglich, wo ständig qualifi-
ziertes Fachpersonal vor Ort ist.
[0007] Es ist Aufgabe der Erfindung, einen mobilen
Tankcontainer bereitzustellen, der einerseits mit gerin-
gem Aufwand hergestellt und gewartet werden kann, und
der andererseits auch zum Betanken von Schienenfahr-
zeugen im Gleisbereich verwendet werden kann. Gleich-
zeitig soll die Betankung ohne zusätzliches Fachperso-
nal, allein durch eingewiesene Kunden möglich sein.
[0008] Die Aufgabe wird mit Hilfe einer Vorrichtung ge-
mäß Patentanspruch 1 gelöst.
[0009] Anspruch 1 beschreibt einen einfach herstell-
baren Tankcontainer, der an jeden Ort transportiert wer-
den kann, der für einen LKW mit Containerauflieger er-
reichbar ist. Damit der Tankcontainer auch in abgelege-
nen Gebieten ohne die Anwesenheit von qualifiziertem
Personal eingesetzt werden kann, muss gewährleistet
sein, dass bei einer eventuell auftretenden Leckage kein
Kraftstoff in das Erdreich gelangen kann. Deshalb ist der
Lagertank in einen Auffangraum in den Container einge-
baut, der bis zu 100 % des Tankinhalts auffangen kann.
Der Auffangraum entsteht dadurch, dass eine nach oben
offene Trennwand einen Bereich im Container dicht ab-
schließt, indem sie mit der Bodenplatte und den Seiten-
wänden des Containers verschweißt wird. Da die Trenn-
wand nach oben offen ist, ist der Tankbehälter im Über-
wachungsraum zugänglich, sodass beim Auftreten einer
Leckage Servicepersonal ohne großen Aufwand Zutritt
zum Tankbehälter hat. Um auch bei Leckagen an der
Zapfsäule zu verhindern, dass Kraftstoff aus dem Con-
tainer austritt, ist diese ebenfalls im Auffangraum mon-
tiert. Damit die Zapfsäule bei einer Leckage äußerlich
nicht mit dem austretenden Kraftstoff in Berührung
kommt, steht sie auf einem Podest im Auffangraum. Wei-
terhin ist eine Fern-Überwachungseinrichtung einge-
baut, mit der permanent Füll- und Ausgabemengen so-
wie die installierten Sicherheitseinrichtungen zum Über-
wachen der Dichtheit der Anlage überwacht werden.
[0010] Somit ist an einer zentralen Fernüberwa-
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chungsstelle jederzeit bekannt, ob der Tankcontainer
ordnungsgemäß zur Verfügung steht oder ein Wartungs-
bedarf besteht. Ein speziell geschultes Fachpersonal vor
Ort ist nur zum Befüllen des Lagertanks oder bei War-
tungsarbeiten erforderlich.
[0011] Die Patentansprüche 2 bis 17 beschreiben vor-
teilhafte Ausführungsformen des Hauptanspruchs.
[0012] Gemäß Anspruch 2 wird vorteilhaft die Dichtheit
des Lagertanks durch ein Öl-Wasser-Warngerät über-
wacht, dessen Sonde am Boden des Auffangraums in-
stalliert ist. Sobald durch ein Leck im Lagertank oder in
anderen im Auffangraum installierten Komponenten
Kraftstoff austritt, sammelt er sich am Boden des Auffan-
graums. Dort wird er von dem Öl-Wasser-Warngerät de-
tektiert. Falls dies während einer Befüllung oder Betan-
kung geschieht, werden diese Vorgänge automatisch ge-
stoppt.
[0013] Da es auch im Betriebsbereich zu einem Aus-
treten von Kraftstoff kommen kann, ist dort vorteilhaft ge-
mäß Anspruch 3 auf dem Fußboden ein mit einem Git-
terrost abgedeckter Auffangraum installiert. Eine Sonde
eines Öl-Wasser-Warngeräts ist in dem Auffangraum in-
stalliert und überwacht den Betriebsbereich.
[0014] Nach Anspruch 4 sind sowohl für die Befüllung
als auch für die Betankung Doppelwandschläuche instal-
liert, die mit einer Warnanlage ausgerüstet sind. Eine
Überwachungsschaltung schaltet den Befüllungs- oder
Betankungsvorgang automatisch ab, wenn die Warnan-
lage ein Leck in einem Doppelwandschlauch detektiert.
Damit ist auch gewährleistet, dass Leckagen außerhalb
des Auffangraums zuverlässig entdeckt werden und eine
Kontaminierung des Erdreichs vermieden wird.
[0015] Gemäß Anspruch 5 misst eine Füllstandsmes-
seinrichtung den Füllstand des Lagertanks und zeigt dies
an einer Anzeige im Betriebsraum an.
[0016] Gemäß Anspruch 6 überwacht ein Grenzwert-
geber die Befüllung des Lagertanks. Sobald der Lager-
tank zu einem vorgegebenen Volumen befüllt ist, wird
dies vom Grenzwertgeber erfasst und an eine dem Tank-
kraftwagen zugehörige Grenzwertgeberschaltung wei-
tergeleitet, die den Befüllvorgang automatisch abbricht.
[0017] Gemäß Anspruch 7 ist am Befüllschlauch für
den Lagertank eine Abreißkupplung montiert. Sie verhin-
dert, dass Kraftstoff austritt, wenn der Befüllschlauch an
der Kuppelstelle zum Tankkraftwagen abreißt.
[0018] Gemäß Anspruch 8 sind an der Befüllleitung
ein Kugelhahn und ein Rückschlagventil installiert. Die
Rückschlagklappe verhindert ein Zurückfließen von an-
gesammeltem Kraftstoff zur Tankkraftwagenanschlus-
skupplung. Der Kugelhahn ermöglicht das dichte Ab-
schließen der Befüllleitung für Reparaturzwecke bzw. als
zusätzliche Sicherheit.
[0019] Gemäß Anspruch 9 ist die Zapfsäule mit einer
Grenzwertgeberschaltung ausgerüstet. Sie unterbricht
automatisch den Betankungsvorgang, wenn der zu be-
tankende Tank ausreichend gefüllt wurde. Damit wird ein
Überlaufen des Kraftstoffs aus dem zu betankenden
Tank verhindert.

[0020] Gemäß Anspruch 10 ist am Zapfschlauch ein
sogenannter Totmann-Schalter installiert. Eine Tot-
mann-Schaltung überwacht, ob der Totmann-Schalter
gedrückt ist. Nur wenn dies der Fall ist, erlaubt die Tot-
mann-Schaltung einen Betankungsvorgang. Dadurch
wird verhindert, dass sich beim Betanken der Tankende
von der Zapfpistole entfernt und unbeaufsichtigt Kraft-
stoff abgegeben wird, der unbemerkt in die Umwelt ge-
langen könnte.
[0021] Gemäß Anspruch 11 ist zwischen Zapfventil
und doppelwandigem Zapfschlauch eine Abreißkupp-
lung installiert. Sie verhindert, dass Kraftstoff ausritt,
wenn das Zapfventil durch äußere Einflüsse, beispiels-
weise durch Sturz oder Abfahrt des Tankenden vom
Zapfschlauch abreißt.
[0022] Gemäß Anspruch 12 ist der Zapfschlauch ent-
weder mit einem selbstabschlagenden Zapfventil oder
einer Vollschlauchtrockenkupplung ausgerüstet. Ein
selbstabschlagendes Zapfventil verschließt sich auto-
matisch, wenn der Flüssigkeitsspiegel im zu füllenden
Tank den maximalen Füllstand erreicht. Für den Fall der
Betankung einer Fahrzeugflotte, die mit Trockenkupp-
lungen ausgerüstet ist, kann am Zapfschlauch statt eines
Zapfventils eine Trockenkupplung montiert werden. Die-
ses ermöglicht ein absolut leckagefreies Betanken.
[0023] Gemäß Anspruch 13 laufen alle Meldungen der
installierten Sicherheits-und Überwachungseinrichtun-
gen in einem Störmeldemodul zusammen. Das Störmel-
demodul empfängt und verarbeitet die Daten. Die rele-
vanten Daten werden von den Sicherheitseinrichtungen
auf so genannte Meldelinien übertragen. Bei Auslösung
einer Sicherheitseinrichtung löst die zugehörige Melde-
linie aus. Das heißt, der mobile Tankcontainer geht au-
tomatisch auf Störung, es sind keine Befüll  und Be-
tankungsvorgänge mehr möglich.
[0024] Gemäß Anspruch 14 erfasst ein Tankautomat
die Tankdaten. Dies sind alle aktuellen Daten wie Datum,
Uhrzeit, abgezapfte Treibstoffmenge, Produkt und Fahr-
zeug zum Zeitpunkt des Tankvorganges. Weiterhin sorgt
der Tankautomat dafür, dass die Zapfsäule nur für be-
rechtigte Kunden freigegeben wird. Somit wird verhin-
dert, dass unberechtigte Personen Kraftstoff entnehmen
können. Gleichzeitig werden alle Daten zur automatisier-
ten Abrechnung des Kunden erfasst.
[0025] Gemäß Anspruch 15 ist der Tankautomat aus
Anspruch 14 mit einem Transponderlesegerät ausge-
stattet. Mit einem Transponder können besonders be-
quem und vorteilhaft die Kenndaten des Kunden an den
Tankautomaten übertragen werden.
[0026] Gemäß Anspruch 16 übermittelt eine Daten-
fernübertragung die Meldungen des Störmeldemoduls,
den Betriebszustand sowie die von der Füllstandssonde
ermittelten Füll- und Ausgabemengen an eine zentrale
Überwachungsstelle. Dies kann per Abruf oder automa-
tisch erfolgen. Mithilfe dieser Daten weiß die zentrale
Überwachungsstelle über alle relevanten Betriebspara-
meter des Tankcontainers bescheid. Es kann rechtzeitig
eine erforderliche Befüllung des Lagertanks veranlasst
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werden. Bei Störungen des Betriebszustands kann War-
tungspersonal veranlasst werden, den Tankcontainer zu
untersuchen. Falls trotz aller Sicherheitsmaßnahmen ei-
ne Leckage auftritt, kann sofort ein Notdienst alarmiert
werden, sodass eine Belastung der Umwelt vermieden,
bzw. minimiert wird.
[0027] Durch den Einsatz im Gleisbereich ist es au-
ßerdem besonders vorteilhaft, wenn gemäß Anspruch
17 auch das Gleis an der Stelle, wo das zu betankende
Schienenfahrzeug betankt wird, gegen unter Umständen
aus der Zapfpistole abtropfenden Kraftstoff gesichert ist.
Dies erfolgt mithilfe von Auffangwannen zur Bindung von
Tropfmengen, die an der Schnittstelle Fahrzeugtank 
Zapfventil am Gleis installiert sind.
[0028] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
wird im Folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels
und den Figuren 1 und 2 näher beschrieben:

Figur 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Tankcontai-
ner in der Draufsicht, der zur Anschauung sowohl
gerade von einem Tankkraftwagen (10) befüllt wird,
als auch zum Betanken eines Schienenfahrzeugs
(11) an einem Gleis verwendet wird.

Figur 2 zeigt eine Seitenansicht des Tankcontainers.

[0029] Der Tankcontainer besteht aus einem
20ftStahlcontainer, mit den Abmessungen 6058 mm x
2438 mm x 2590 mm, und hat eine Leermasse von 4600
kg. In dem Stahlcontainer ist ein einwandiger Lagertank
(1), mit einem Fassungsvermögen von 10000 Litern, z.B.
mit einem Durchmesser von 2000 mm und einer Länge
von 3650 mm. Der Lagertank ist auf einem Traggerüst
(22) montiert und enthält Dieselkraftstoff zum Betanken
von Schienenfahrzeugen (11).
[0030] Der Tankcontainer ist mit Türen (12) ver-
schließbar.
[0031] Der Transport erfolgt mittels LKW mit Contai-
nerauflieger.
[0032] Der Tankcontainer wird waagerecht, mit der
Stirnseite (Türen) zum Gleis aufgestellt.
[0033] Der Lagertank (1) befindet sich im Container in
einem Auffangraum (4), der durch eine mit der Außen-
wand des Containers verschweißte Trennwand (20) ab-
gedichtet ist. Die Trennwand (20) hat dabei eine Höhe
von ca. 89 cm. Mit einer Breite von ca. 233 cm und mit
einer Tiefe von ca. 515 cm bildet dies in dem Container
einen Auffangraum (4) von ca. 10000 l.
[0034] Damit der Tankcontainer auch in abgelegenen
Gebieten ohne die Anwesenheit von qualifiziertem Per-
sonal eingesetzt werden kann, ist eine Fern-Überwa-
chungseinrichtung eingebaut, mit der permanent Füll-
und Ausgabemengen sowie die installierten Sicherheits-
einrichtungen überwacht werden. Hierzu ist im Schalt-
schrank (7) des Tankcontainers ein Störmeldemodul
montiert. Dieses Störmeldemodul erfasst und verarbeitet
die Signale der installierten Sicherheitseinrichtungen.
Die relevanten Daten werden von den Sicherheitsein-

richtungen auf so genannte Meldelinien übertragen. Bei
Auslösung einer Sicherheitseinrichtung löst die zugehö-
rige Meldelinie aus. Das heißt, der mobile Tankcontainer
geht automatisch auf Störung, es sind keine Befüll 
und Betankungsvorgänge mehr möglich und über eine
im Störmeldemodul installierte Datenfernübertragung,
z.B. ein Funk-Modem, wird die Zentrale Servicestelle
über den Vorgang informiert und Fachpersonal angefor-
dert.
[0035] Undichtigkeiten des Lagertanks oder andere
Leckagen werden von einer Sonde im Auffangraum (4)
detektiert, die über ein Öl-Wasser-Warngerät das Auf-
treten einer Leckage an das Störmeldemodul meldet.
Das Öl-Wasser-Warngerät gibt dabei gleichzeitig auch
vor Ort bei Leckage einen optischen und akustischen
Alarm. Weiterhin werden bei einer Leckage alle Betan-
kungsvorgänge blockiert. Zusätzlich wird mithilfe eines
Leckanzeigers überwacht, ob der doppelwandige Betan-
kungsschlauch (19) dicht ist.
[0036] Alle Störmeldungen werden vom Störmelde-
modul (in 7) an eine Kommunikationseinrichtung (in 6)
weitergeleitet, die dann über das Funknetz an die Zen-
trale Servicestelle übermittelt werden. Hierfür sind fol-
gende Meldungen vorgesehen:

- Kommunikationseinrichtung aktiv

- NOT  STOPP betätigt

- Spannungsausfall

- Alarm Leckanzeigegerät für die doppelwandigen Be-
füll  und Betankungsleitungen

- Alarm Öl-Wasser-Warngerät

- Füllstand Tank Minimum

- Eigenüberwachung Störmeldemodul

[0037] Außerhalb des Auffangraums (4), aber noch in-
nerhalb des Containers ist der für die Tankkunden zu-
gängliche Betriebsbereich (23) des Tankcontainers. Hier
befinden sich sowohl die für den Betrieb erforderlichen
Bedieneinheiten als auch die zugehörige elektrotechni-
sche Anlage, die in einem kleinen Schaltschrank (7) mon-
tiert ist, der sich in der Abbildung an der Seitenwand links
befindet.
[0038] Auch der Betriebsbereich (23) wird vorteilhaf-
terweise mit einem Öl-Wasser-Warngerät überwacht.
Auf dem Fußboden ist hierfür ein mit einem Gitterrost
abgedeckter Auffangraum (8) installiert, in dem eine Son-
de eines Öl-Wasser-Warngeräts angebracht wird.
[0039] Weiterhin befindet sich im Betriebsbereich (23)
an der rechten Innenwand ein Tankautomat (6) mit der
Kommunikationseinrichtung zur Datenfernübertragung.
Der Tankautomat (6) ist mit einer Transponder - Leseein-
heit ausgerüstet, die gewährleistet, dass die Zapfsäule
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(5) nur für die Kunden freigegeben wird, die einen gülti-
gen Transponder besitzen. Der Tankautomat (6) erfasst
alle Tankdaten wie Datum, Uhrzeit, abgezapfte Treib-
stoffmenge, Produkt und Fahrzeug zum Zeitpunkt des
Tankvorganges und übermittelt diese mithilfe der Kom-
munikationseinrichtung über das Funknetz an eine zen-
trale Servicestelle.
[0040] Unter dem Schaltschrank (7) befinden sich im
Betriebsbereich (23) ein Schreibpult und ein Briefkasten
für Lieferscheine und auszufüllende Tankbelege. Wei-
terhin ist dort die Anzeigeeinheit der Füllstandsmessein-
richtung befestigt. Diese Anzeigeeinheit ist mit einer Füll-
standssonde verbunden, die den Füllstand im Lagertank
(1) misst.
[0041] Der Betriebsbereich kann mit den Außentüren
(12) des Tankcontainers verschlossen werden.
[0042] Im Auffangraum ist auf einem Podest die Zapf-
säule (5) montiert. Ein 5 m langer Doppelwandschlauch
(�" 1�") (19) führt von der Zapfsäule über Zugentla-
stungen (13), die an der Oberwand befestigt ist, zu einer
Abreißkupplung (24) mit dem Zapfventil. Das Zapfventil
ist selbstabschlagend. Alternativ könnte auch eine Voll-
schlauchtrockenkupplung montiert werden. Das selbst-
abschlagende Zapfventil verschließt sich automatisch,
wenn der Flüssigkeitsspiegel im zu füllenden Tank den
maximalen Füllstand erreicht. Für den Fall der Betan-
kung einer Fahrzeugflotte, die mit Trockenkupplungen
ausgerüstet ist, kann am Zapfschlauch statt eines Zapf-
ventils eine Trockenkupplung montiert werden. Dieses
ermöglicht ein absolut leckagefreies Betanken.
[0043] Der Doppelwandschlauch (19) ist mit einem
Leckage-Warngerät verbunden, das wiederum mit dem
Störmeldemodul (in 7) verbunden ist.
[0044] Am Zapfschlauch (19) sind ein Grenzwertge-
berkabel (14) mit Stecker und ein Totmann  Taster (15)
montiert. Die Betankung der Schienenfahrzeuge kann
nur mittels angesteckten Grenzwertgebersteckers (16)
am zu befüllenden Tank erfolgen. Der Totmann  Taster
(15) muss während des gesamten Betankungsvorgan-
ges gedrückt gehalten werden. Bei Loslassen des Tot-
mann - Tasters wird die Betankungspumpe in der Zapf-
säule (5) abgeschaltet. Weiterhin ist im Tankcontainer
ein NOT-STOPP-Taster installiert, der bei Betätigung die
Nutzung des Tankcontainers unterbricht. Im Betriebsbe-
reich (23) befindet sich weiterhin ein Behälter, in dem
Ölbindemittel vorgehalten wird. Ein zugelassener Abfall-
behälter dient außerdem der Aufnahme von verbrauch-
ten, ölhaltigen Betriebsmitteln. Zwei Feuerlöscher PG 6
dienen dem Brandschutz
[0045] An der Innenseite eines Torflügels ist ein
Schaukasten montiert, in dem z.B. Alarm- und Notfall-
pläne, Zulassungen, Notrufnummern, Unfall- und Feuer-
merkblätter sowie EUK- Aushänge gezeigt werden.
[0046] An der Stirnseite des Lagertanks befindet sich
ein Domdeckel, an dem ein Anschluss für die Sauglei-
tung (25) der Zapfsäule (5) angebracht ist. Der Lagertank
(1) wird über eine Füllleitung aus Stahl (21) befüllt, die
von oben in den Lagertank (1) eingeführt ist. Ebenso sind

ein Grenzwertgeber, eine Füllstandssonde und eine Ent-
lüftungsleitung (18) für den Lagertank (1) von oben in
den Lagertank (1) eingeführt. Der Grenzwertgeber dient
als Abfüllsicherung. Bei Erreichen des maximalen Füll-
stands von 9500 Litern im Lagertank (1), was 95 % des
maximalen Fassungsvermögens entspricht, wird der Be-
füllvorgang durch das Eintauchen des Grenzwertgebers
in die Flüssigkeit automatisch unterbrochen. Die Ände-
rung des Eigenwiderstandes des Grenzwertgebers be-
wirkt über die Aggregatsteuerung des befüllenden Tank-
kraftwagens die Abschaltung der Befüllpumpe.
[0047] Die Füllleitung des Lagertanks ist im Auffan-
graum innerhalb des Containers als einwandige, einseh-
bare Stahlleitung (21), DN 80, zur Rückwand ausgeführt.
Im Auffangraum (4) befindet sich die Kuppelstelle (2) mit
Absperrschieber und Rückschlagventil für eine doppel-
wandige, 5 m lange Schlauchleitung (3), DN 50  DN
75, die bei der Befüllung zum Anschluss an den Tank-
kraftwagen dient. Im Auffangraum (4) ist eine Ablage vor-
handen, auf der die Doppelwandleitung (3) nach der Be-
füllung oder beim Transport der Anlage abgelegt wird.
[0048] Wird der Container bei einem Transport umge-
setzt, kann die Schlauchleitung (3) abgekoppelt und im
Auffangraum des Lagertanks innerhalb des Containers
gelagert werden. Die Kuppelstelle (2) im Auffangraum
(4) besteht aus einer Kupplung MK 80 und VK 80. Die
Doppelwandleitung (3) wird mit einem Lecküberwa-
chungsgerät mit optischem und akustischem Alarm ver-
bunden, das außerdem über zwei potenzialfreie Ausgän-
ge an das Störmeldemodul (in 7) angeschlossen ist.
[0049] Die Erdung der Anlage kann mittels Erdspieß
oder mittels Klemme am Gleis erfolgen.
[0050] Für die Schnittstelle Zapfventil - Fahrzeugtank
werden zur Erhöhung des Gewässerschutzes zwei Auf-
fangwannen (9), mit den jeweiligen Abmessungen 1000
mm x 550 mm, an das Gleis gelegt. Die Auffangwannen
(9) sind mit begehbaren Gitterrosten abgedeckt. Sie wer-
den miteinander verschraubt und auf den Untergrund ge-
legt. Ableitbleche fixieren die Wannen (9) an den Schie-
nen. Die Auffangwannen (9) enthalten jeweils ein Vlies,
welches pro Auffangwanne bis zu 21 Liter Mineralöl auf-
nehmen kann und gleichzeitig Niederschlagswasser aus
seitlichen Abläufen abweist. Kontaminiertes Vlies ver-
färbt sich und kann ausgetauscht werden. Mithilfe all die-
ser installierten Sicherheitseinrichtungen sind ein siche-
rer Betrieb und die Einhaltung der gewässerschutzrecht-
lichen Bestimmungen gewährleistet.

Bezugszeichenliste

[0051]

1 Lagertank

2 Kupplung zwischen Füllleitung aus Stahl und dop-
pelwandiger Füllleitung im Auffangraum

3 Füllschlauch vom Tankkraftwagen zur Kuppelstel-
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le mit der Füllleitung aus Stahl

4 Auffangraum für Lagertank, mit Öl-Wasser-Warn-
gerät-Sonde

5 Zapfsäule

6 Tankautomat mit Transponder - Leseeinheit und
Kommunikationseinrichtung zur Datenfernüber-
tragung

7 Schaltschrank mit Störmeldemodul

8 Auffangraum mit Gitterrost und mit Öl-Wasser-
Warngerät-Sonde

9 Auffangwannen-System für Tropfverluste

10 Tankkraftwagen

11 Schienenfahrzeug

12 Abschließbare Container-Tür

13 Zugentlastung für Zapfschlauch

14 Zuleitung für Grenzwertgeber und Totmann-
Schaltung

15 Taster für Totmann-Schaltung

16 Grenzwertgeberstecker für Betankung

17 Montage-Tür im Container

18 Entlüftung

19 Doppelwandiger Zapfschlauch

20 Trennwand zwischen Auffangraum und Bedienbe-
reich

21 Einwandige Füllleitung aus Stahl

22 Traggerüst für Lagertank

23 Betriebsbereich

24 Abreißkupplung für Zapfventil

25 Domdeckel mit Anschluss für Saugleitung der
Zapfsäule

Patentansprüche

1. Tankcontainer für die Abgabe von Kraftstoff, beste-
hend aus

- einem abschließbaren Standard-Stahlcontai-
ner,
- einem einwandigen oder mehrwandigen La-
gertank (1), welcher innerhalb des Stahlcontai-
ners montiert ist,
- einer mit den beiden seitlichen Außenwänden
und der Bodenplatte des Stahlcontainers dicht
verschweißte, jedoch nach oben offenen Trenn-
wand (20), deren Höhe so gewählt ist, dass sie
mit den Innenwänden des Stahlcontainers einen
Auffangraum (4) für 100 % des Lagertankinhalts
bildet, wobei sich der Lagertank (1) innerhalb
dieses Auffangraums (4) befindet,
- einer Zapfsäule (5), die auf einem Podest im
Auffangraum (4) montiert ist,
- einem sich außerhalb des Auffangraums (4),
aber noch innerhalb des Stahlcontainers befind-
lichen, abschließbaren Betriebsbereich (23),
- Sicherheits- und Fernüberwachungseinrich-
tungen, die eine permanente Fernüberwachung
der Füll- und Ausgabemengen sowie der ord-
nungsgemäßen Dichtheit der Vorrichtung ge-
währleisten.

2. Tankcontainer gemäß Anspruch 1, wobei minde-
stens eine Sonde eines Öl-Wasser-Warngeräts im
Auffangraum (4) den Lagertank (1) auf Leckage
überwacht und bei Auftreten einer Leckage mithilfe
einer Abschaltfunktion die Befüllung und Betankung
automatisch unterbricht.

3. Tankcontainer gemäß mindestens einem der vori-
gen Ansprüche, wobei auf dem Fußboden des Be-
triebsbereichs ein mit einem Gitterrost abgedeckter
Auffangraum (8) installiert ist, in dem mindestens ei-
ne Sonde eines Öl-Wasser-Warngeräts installiert ist.

4. Tankcontainer gemäß mindestens einem der vori-
gen Ansprüche, wobei sowohl für die Befüllung als
auch für die Betankung Doppelwandschläuche (3,
bzw. 19) installiert sind, die mit einer Warnanlage
ausgerüstet sind, wobei eine Überwachungsschal-
tung den Befüllungs-oder Betankungsvorgang auto-
matisch abschaltet, wenn die Warnanlage ein Leck
in einem Doppelwandschlauch (3, bzw. 19) detek-
tiert.

5. Tankcontainer gemäß mindestens einem der vori-
gen Ansprüche, wobei eine Füllstandsmesseinrich-
tung den Füllstand des Lagertanks (1) misst und an
einer Anzeige im Betriebsbereich (23) anzeigt.

6. Tankcontainer gemäß mindestens einem der vori-
gen Ansprüche, wobei ein Grenzwertgeber die Be-
füllung des Lagertanks (1) überwacht, und sobald
der Lagertank (1) zu einem vorgegebenen Volumen
befüllt ist, eine zugehörige Grenzwertgeberschal-
tung den Befüllvorgang automatisch abbricht.
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7. Tankcontainer gemäß mindestens einem der vori-
gen Ansprüche, wobei am Befüllschlauch (3) für den
Lagertank (1) eine Abreißkupplung (2) montiert ist.

8. Tankcontainer gemäß mindestens einem der vori-
gen Ansprüche, wobei an der Befüllleitung (21) ein
Kugelhahn und ein Rückschlagventil installiert sind.

9. Tankcontainer gemäß mindestens einem der vori-
gen Ansprüche, wobei eine Grenzwertgeberschal-
tung in der Zapfsäule (5) den Betankungsvorgang
automatisch unterbricht, wenn der zu betankende
Tank ausreichend gefüllt wurde.

10. Tankcontainer gemäß mindestens einem der vori-
gen Ansprüche, wobei eine Totmann-Schaltung den
Betankungsvorgang nur solange erlaubt, wie ein am
Zapfschlauch (19) angebrachter Totmann-Taster
(15) gedrückt ist.

11. Tankcontainer gemäß mindestens einem der vori-
gen Ansprüche, wobei zwischen Zapfventil und dop-
pelwandigem Zapfschlauch (19) eine Abreißkupp-
lung (24) installiert ist.

12. Tankcontainer gemäß mindestens einem der vori-
gen Ansprüche, mit einem selbstabschlagenden
Zapfventil oder einer Vollschlauchtrockenkupplung.

13. Tankcontainer gemäß mindestens einem der vori-
gen Ansprüche, wobei ein Störmeldemodul die Mel-
dungen der Sicherheits- und Überwachungseinrich-
tungen empfängt und verarbeitet.

14. Tankcontainer gemäß mindestens einem der vori-
gen Ansprüche, wobei ein Tankautomat (6) die
Tankdaten erfasst und nur berechtigten Kunden die
Zapfsäule freigibt.

15. Tankcontainer gemäß Anspruch 14, wobei ein
Transponderlesegerät im Tankautomaten (6) prüft,
ob ein Transponder vorhanden ist, der eine Kennung
besitzt, die zur Freigabe der Zapfsäule berechtigt.

16. Tankcontainer gemäß mindestens einem der vori-
gen Ansprüche, wobei eine Datenfernübertragung
die Meldungen des Störmeldemoduls, den Betriebs-
zustand sowie die von der Füllsonde ermittelten Füll-
und Ausgabemengen an eine zentrale Überwa-
chungsstelle übermittelt.

17. Tankcontainer gemäß mindestens einem der vori-
gen Ansprüche, wobei Auffangwannen (9) zur Bin-
dung von Tropfmengen an der Schnittstelle Fahr-
zeugtank - Zapfventil installiert sind.
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